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Das Wichtigste in Kürze 

1. Präsentation BGA/BDEx-Webinar: Update Russlandsanktionen 

Am 18. März gab es eine Folgeveranstaltung von BGA & BDEx zu den ak-
tuellen Russlandsanktionen. Frau Dr. Ovie, HARNISCHMACHER LÖER 
WENSING, bot einen Überblick über die aktuellen Neuerungen und stand für 
Fragen zur Verfügung. Die Präsentation finden Sie in der Anlage. 

 

2. Wiederbelebung der Kontaktstelle Lieferketten im BMWK 

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine, der westlichen 
Sanktionen sowie der nach wie vor angespannten pandemischen Lage sind 
erhebliche Belastungen der internationalen Lieferketten festzustellen. Um ein 
Lagebild zum aktuellen Stand der Lieferketten zu erhalten und ggf. Hand-
lungsbedarfe zu identifizieren, wird vom BMWK die Kontaktstelle Lieferketten 
der Bundesregierung wiederbelebt. 

Sollten bei Ihnen Lieferkettenprobleme auftreten, freuen wir uns über Ihre Hin-
weise. Die erste Sitzung findet am 25. März 2022 statt. 

 

3. 2. Bremer Exportkontroll-Tag am 5. Mai 2022 

Die Handelskammer Bremen lädt, mit Unterstützung des Bremer Außenhan-
delsverbandes (BAV) und des Bundesverbandes des Deutschen Exporthan-
dels e.V. (BDEx), herzlich ein – zu Information, Diskussion und Netzwerk beim 
2. Bremer Exportkontroll-Tag am 5. Mai 2022, 13 bis 18 Uhr und anschließen-
dem Get-together.  

Sanktionsmaßnahmen der Politik beeinflussen den Außenhandel und zwar 
nachhaltig, wie der sich aktuell verschärfende Konflikt um die Situation in 
Russland und der Ukraine deutlich macht. Jedes Unternehmen, das in inter-
nationale Lieferketten eingebunden ist, muss dem Themenkomplex nationaler 
und internationaler Exportkontrollvorschriften mit Fachkenntnis begegnen und 
in seinen Organisations- und Arbeitsabläufen umsetzen. 

Weitere Informationen:  

2. Bremer Exportkontroll-Tag am 5. Mai 2022 - Handelskammer Bremen - IHK 
für Bremen und Bremerhaven (handelskammer-bremen.de) 

 

4. Neue Arbeitshilfen zur Sanktionsumsetzung 

4.1. Aktualisierte Informationen des BAFA – tabellarische Übersicht 
zu den Verordnungen des Russland-Embargos 

Neue „häufige Fragen“, Übersicht zur VO 833/2014 sowie Aktualisierung der 
Übersicht über länderbezogenen Embargos 

Als Reaktion auf den Angriff der Russischen Föderation auf die Ukraine hat 
die Europäische Union Sanktionsmaßnahmen beschlossen. Aktuelle Informa-
tionen zu den geltenden Embargovorschriften finden Sie auf der BAFA Inter-
netseite im Unterpunkt: Russland bzw. Belarus. 

https://www.handelskammer-bremen.de/beraten-informieren2/auwi/exportkontrolle/neuer-inhalt2-bremer-exportkontroll-tag-am-5-mai-2022-5398014
https://www.handelskammer-bremen.de/beraten-informieren2/auwi/exportkontrolle/neuer-inhalt2-bremer-exportkontroll-tag-am-5-mai-2022-5398014
https://www.bafa.de/DE/Aussenwirtschaft/Ausfuhrkontrolle/Embargos/Russland/russland_node.html;jsessionid=E2C74E9DF6EE4D6D7464A6A1B71CDC38.2_cid381
https://www.bafa.de/DE/Aussenwirtschaft/Ausfuhrkontrolle/Embargos/Belarus/belarus_node.html;jsessionid=E2C74E9DF6EE4D6D7464A6A1B71CDC38.2_cid381
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Um die Übersicht der Verbote bzw. Genehmigungspflichten zu vereinfachen 
wird nunmehr eine tabellarische Übersicht im Bezug zur Verordnung 
(EU) Nr. 833/2014 (Russland-Embargo) zur Verfügung gestellt. Daneben 
wurde die Übersicht über die länderbezogenen Embargos (welche Maßnah-
men gegen alle Länder erfasst) aktualisiert. Des Weiteren wurden weitere 
häufige Fragen bzw. Antworten insbesondere im Bezug zum Luxusgüterem-
bargo auf unserer Internetseite ergänzt. 

 

4.2. Sanktionsübersicht der deutschen Zollbehörde 

Der deutsche Zoll hat auf seiner Internetseite konsolidierte Fassungen zu den 
europäischen Sanktionsverordnungen gegen Russland und Belarus einge-
stellt. Hier finden Sie die ausführlichen Dokumente: 

Russland: 

https://www.zoll.de/SharedDocs/Downloads/DE/Vorschriften/Aussenwirtschaft-
Bargeldverkehr/vo_eu_833_2014.pdf? blob=publicationFile&v=9)  

Belarus: 

https://www.zoll.de/SharedDocs/Downloads/DE/Vorschriften/Aussenwirtschaft-
Bargeldverkehr/vo_eg_765_2006.pdf? blob=publicationFile&v=19  

 

4.3. FAQ der Bundesbank zu Sanktionen 

Die neuen Russlandsanktionen werfen bei der praktischen Umsetzung viele 
Fragen auf. In unserem Übersichtsblatt "Finanzsanktionen: Häufig gestellte 
Fragen" hat die Bundesbank Antworten zusammengestellt. Das gesamte pdf 
findet sich zum Download auf dieser Seite: 

Russland / Ukraine | Deutsche Bundesbank  

 

4.4. Neue FAQ zu zollrechtlichen Fragen 

Die EU-Generaldirektion DG FISMA hat FAQ zu zollrechtlichen Fragen bezüg-
lich des Russlandembargos veröffentlicht. Hier das Dokument: 

Aggression against Ukraine - Customs related frequently asked questions (eu-
ropa.eu)  

 

4.5. EU-Kommission richtet zentrale Sanktions-Website ein 

Die Kommission hat eine Website zu Sanktionen sowie eine Sanktionskarte 
und eine zentrale Mailbox (EC-Russia-Sanctions@ec.europa.eu) für Fragen 
zu Sanktionen eingerichtet, die auch Belarus betreffen. 

Kürzlich wurde auf der Sanktionskarte auch ein Whistleblower-Tool für Be-
richte über Sanktionsverstöße in der EU eingerichtet. Die Kommission beab-
sichtigt, diese Plattformen zu nutzen, um Informationen, Dokumente und Links 
zu den Sanktionen gegen Russland (und Belarus) zu veröffentlichen.  

https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussenwirtschaft/afk_embargo_russland_matrix.html;jsessionid=E2C74E9DF6EE4D6D7464A6A1B71CDC38.2_cid381?nn=8065706
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussenwirtschaft/afk_embargo_uebersicht_laenderbezogene_embargos.html;jsessionid=E2C74E9DF6EE4D6D7464A6A1B71CDC38.2_cid381?nn=8065706
https://www.zoll.de/SharedDocs/Downloads/DE/Vorschriften/Aussenwirtschaft-Bargeldverkehr/vo_eu_833_2014.pdf?__blob=publicationFile&v=9
https://www.zoll.de/SharedDocs/Downloads/DE/Vorschriften/Aussenwirtschaft-Bargeldverkehr/vo_eu_833_2014.pdf?__blob=publicationFile&v=9
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.zoll.de%2FSharedDocs%2FDownloads%2FDE%2FVorschriften%2FAussenwirtschaft-Bargeldverkehr%2Fvo_eg_765_2006.pdf%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D19&data=04%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7Cf65777ead33b44baa71708da0bedea03%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637835413695176220%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=QmLiq1T%2FBjNvHNc4%2B22p3gvSpgye7tKuTFmUccQ3N7c%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.zoll.de%2FSharedDocs%2FDownloads%2FDE%2FVorschriften%2FAussenwirtschaft-Bargeldverkehr%2Fvo_eg_765_2006.pdf%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D19&data=04%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7Cf65777ead33b44baa71708da0bedea03%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637835413695176220%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=QmLiq1T%2FBjNvHNc4%2B22p3gvSpgye7tKuTFmUccQ3N7c%3D&reserved=0
https://www.bundesbank.de/de/service/finanzsanktionen/sanktionsregimes/russland-ukraine--610842
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/faqs-sanctions-russia-customs_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/faqs-sanctions-russia-customs_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions_en
https://www.sanctionsmap.eu/#/main
mailto:EC-Russia-Sanctions@ec.europa.eu
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4.6. EU-Kommission richtet zentrale FAQ-Website ein 

Die Kommission hat eine Reihe von häufig gestellten Fragen (FAQ) zu Aus-
fuhrbeschränkungen für Güter mit doppeltem Verwendungszweck und Spit-
zentechnologie veröffentlicht. Dieser Leitfaden unterstützt die Exporteure und 
die zuständigen nationalen Behörden bei der Umsetzung der Ausfuhrbe-
schränkungen, die die EU nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine einge-
führt hat.  

Die FAQ sind ein lebendes Produkt. Sie werden aktualisiert, um den zusätzli-
chen handelsbezogenen Inhalt der nachfolgenden Sanktionsmaßnahmen ab-
zudecken. 

Hintergrund: Mit der am 25. Februar verabschiedeten Sanktionsverordnung 
wurde der Geltungsbereich der Ausfuhrbeschränkungen für Güter mit doppel-
tem Verwendungszweck nach Russland auf Güter für zivile Nutzer und Ver-
wendungszwecke ausgeweitet. Darüber hinaus ist auch die Ausfuhr von Spit-
zentechnologie in Bereichen wie Elektronik, Computer, Telekommunikation 
und Informationssicherheit, Sensoren und Laser sowie Schifffahrt untersagt. 
Die neuen Bestimmungen sehen sehr begrenzte Ausnahmen und Abweichun-
gen in bestimmten, in diesem Dokument näher erläuterten Situationen vor. 

Ebenso sieht die Sanktionsverordnung eine gewisse Möglichkeit vor, die Aus-
fuhr im Rahmen bereits bestehender Verträge fortzusetzen, wobei eine Ein-
zelfallprüfung vorgenommen wird. Am 2. März nahm der Rat ähnliche Sanktio-
nen gegen Belarus an. Dazu gehören Beschränkungen für die Ausfuhr von 
Gütern und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck und von be-
stimmten fortgeschrittenen Gütern und Technologien, die zur militärischen, 
technologischen, verteidigungs- und sicherheitspolitischen Entwicklung von 
Belarus beitragen könnten, sowie Beschränkungen für die Erbringung damit 
verbundener Dienstleistungen, die den gegen Russland verhängten Sanktio-
nen entsprechen. 

FAQs on export-related restrictions in view of Russia's actions destabilising 
the situation in Ukraine (europa.eu)  

 

5. Schienenbrücke der Deutschen Bahn in die Ukraine für 
Hilfstransporte 

Seit einigen Tagen bietet die Deutsche Bahn in Zusammenarbeit mit der Ukra-
inischen Eisenbahn eine Schienenbrücke für größere Hilfslieferungen in 
die Ukraine an. Über die Hotline der Deutschen Bahn kann insbesondere für 
Firmen und Großspenden Fracht angemeldet und die Abholung koordiniert 
werden. Der Transport ist für Spenderinnen und Spender bis auf Weiteres 
kostenlos. Die Hotline ist werktags von 8 bis 20 Uhr erreichbar. 

Hotline: 030-720 220 640 

Mail: schienenbruecke-ukraine@deutschebahn.com  

Weiter Informationen finden Sie hier 

 

6. Koordinierungsstelle für Lebensmittelhilfen der 
Ernährungswirtschaft in die Ukraine 

Die Koordinierungsstelle stimmt offizielle Anfragen aus der Ukraine mit Spen-
den-Angeboten der Ernährungswirtschaft in Deutschland ab. Ziel ist es, 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2022/march/tradoc_160079.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2022/march/tradoc_160079.pdf
mailto:schienenbruecke-ukraine@deutschebahn.com
https://www.deutschebahn.com/de/presse/pressestart_zentrales_uebersicht/DB-startet-Schienenbruecke-mit-Hilfsguetern-in-die-Ukraine-7342490
https://www.bmel.de/DE/themen/internationales/ukraine-hilfe.html
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Lebensmittelhilfen schnell, bedarfsgerecht und zielgerichtet in die Ukraine zu 
bringen. Die Koordinierungsstelle steht hierfür in engem Austausch mit den re-
levanten öffentlichen Stellen in der Ukraine, orientiert sich an den konkreten 
Bedarfen vor Ort und kommuniziert diese an interessierte Unternehmen in 
Deutschland. Sie ist außerdem für die Koordination mit den Lager- und Um-
schlagstellen ("Hubs") in der Nähe der ukrainischen Grenze zuständig. Derzeit 
arbeitet die Koordinierungsstelle primär mit Hubs in Polen. 

Welche Lebensmittel werden gebraucht? 

 Konserven (Fisch, Fleisch) 

 Baby- und Kindernahrung 

 Wasser in PET-Flaschen 

 Leicht verzehrbare Nahrungsmittel (Snacks, Eiweißriegel) 

 Brot 

 Grundnahrungsmittel (Mehl, Zucker, Grießbrei, Haferflocken) 

 Säfte in PET 

Ansprechpartner: André Pilling 

Telefon: +49 30 / 57 71 07 99-0 

E-Mail: info@lebensmittelhilfe-ukraine.de  

 

7. EU arbeitet an einem „Temporary Crisis Framework“ zur 
Unterstützung der Wirtschaft 

Die Europäische Kommission hat den Mitgliedstaaten den Entwurf eines Vor-
schlags für einen vorübergehenden Krisenrahmen für staatliche Beihilfen zur 
Unterstützung der EU-Wirtschaft im Zusammenhang mit dem russischen Ein-
marsch in die Ukraine zur Konsultation übermittelt. Der Vorschlagsentwurf 
stützt sich auf Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe b AEUV, der die Gewährung 
von Beihilfen zur Behebung einer beträchtlichen Störung im gesamten Wirt-
schaftsleben der EU ermöglicht. 

Die für Wettbewerbspolitik zuständige Exekutivvizepräsidentin Margrethe 
Vestager erklärte hierzu: "Unsere volle Unterstützung gilt den Ukrainern. Sie 
brauchen es im Krieg. Putins Krieg gegen die Ukraine wird sich jetzt und in 
den kommenden Monaten auch auf die EU-Wirtschaft auswirken. Wir sind da-
her bereit, die volle Flexibilität unseres Instrumentariums für staatliche Beihil-
fen zu nutzen, um es den Mitgliedstaaten zu ermöglichen, Unternehmen und 
Sektoren, die stark betroffen sind, zu unterstützen. Gemeinsam mit den Mit-
gliedstaaten prüfen wir Optionen, um die notwendige und verhältnismäßige 
Unterstützung bereitzustellen. Und gleichzeitig gleiche Wettbewerbsbedingun-
gen im europäischen Binnenmarkt zu schützen." 

Insbesondere könnte der Vorschlagsentwurf, der sich in der Konsultation be-
findet, es den Mitgliedstaaten ermöglichen, Folgendes zu gewähren: 

 Temporäre Liquiditätshilfe für alle von der aktuellen Krise betroffenen 
Unternehmen. Diese Unterstützung könnte in Form von Garantien und 
zinsverbilligten Darlehen erfolgen. 

 Beihilfen für Mehrkosten aufgrund außergewöhnlich hoher Gas- und 
Strompreise. Diese Unterstützung könnte in jeder Form, einschließlich 
begrenzter Zuschüsse, gewährt werden, um Unternehmen, insbesondere 

mailto:info@lebensmittelhilfe-ukraine.de


 

 

Russland-Update 

Seite 6 von 19 

intensive Energieverbraucher, für Energiepreiserhöhungen teilweise zu 
entschädigen. 

Weitere Informationen finden Sie hier 

 

8. Klarstellungen zum 4. Sanktionspaket durch 
BusinessEurope/Ostausschuss  

Hierbei handelt es sich um eine informelle Zusammenstellung, nicht die offizi-
elle Meinung der Kommission.  

Wie wird der Schwellenwert von 300 €/Einheit bewertet? Sollen wir da-
von ausgehen, dass er als CIF-Preis oder als Verrechnungspreis für kon-
zerninterne Transaktionen bewertet wird? 

Der Schwellenwert von 300 €/Einheit wird als mehrwertsteuerfreier Preis be-
wertet, der in den Ausfuhrerklärungen angegeben wird, sofern er dem Markt-
preis entspricht. 

Was versteht man unter einem „Stück“ (item)? 

Unter einem "Stück" versteht man den einzelnen verpackten Gegenstand ei-
ner Sendung, d. h. bei einem Kleidungsstück, einem Parfüm oder einer Spiri-
tuose handelt es sich um den einzelnen Verkaufsgegenstand, z.B. eine Hand-
tasche, einen Mantel, eine Parfümflasche oder eine Cognacflasche. Eine 
Ware im Sinne dieser Bestimmung ist eine übliche Verpackung für den Einzel-
handelsverkauf, z. B. ein Karton mit sechs Weinflaschen, wenn sie zusammen 
verkauft werden, oder eine Weinflasche, wenn sie einzeln verkauft werden 
soll. Bei loser Ware ist der Preis pro üblicher Maßeinheit (Kilo, Liter usw.) an-
zugeben. 

Gilt das Verbot auch für Waren ohne Ursprungseigenschaft, einschließ-
lich Waren, die sich im Transit aus anderen Nicht-EU-Ländern befinden 
und für Russland bestimmt sind, insbesondere wenn diese Länder nicht 
selbst ähnliche Sanktionen beschlossen haben? 

Ja, das Verbot der Verbringung von Luxusgütern an natürliche oder juristische 
Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Russland oder zur Verwen-
dung in Russland gilt auch für die Durchfuhr dieser Luxusgüter durch das Ge-
biet der EU. Häufig ist mit der Verbringung auch die Beförderung der Güter 
verbunden, die ebenfalls unter das Verbringungsverbot fällt. 

Gilt das Verbot auch für Waren mit Ursprung in der EU, die im Transit 
durch Russland in Richtung weiterer Bestimmungsorte wie Zentralasien 
befördert werden? 

Nicht per se. Natürlich müssen die Waren wirklich für ein Drittland und für die 
Verwendung außerhalb Russlands bestimmt sein. Daher sollten EU-Unterneh-
men angemessen ihrer Sorgfaltspflichten nachkommen, um sicherzustellen, 
dass ihre Ausfuhren nicht nach Russland umgeleitet werden - insbesondere 
im Falle von Umladungen über Russland. Dazu könnten beispielsweise Ver-
tragsklauseln mit ihren Geschäftspartnern in Drittländern gehören, die eine 
Haftung für den Fall vorsehen, dass letztere die Güter nach Russland wieder-
ausführen, sowie Ex-post-Überprüfungen. Bitte beachten Sie auch, dass die 
EU-Wirtschaftsbeteiligten gemäß Artikel 12 die geltenden Verbote nicht wil-
lentlich oder absichtlich umgehen dürfen. 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_1642
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9. Russische Maßnahmen bzw. Gegensanktionen 

9.1. Gesetzesänderungen bei russischen Exportverboten 

Wie bereits berichtet, hat Russland Ausfuhrverbote für eine Reihe von Waren 
eingeführt, insgesamt sind es über 200 Warenpositionen. Am 17. März wur-
den nun Änderungen in den russischen Regierungsverordnungen 311 und 
312 vorgenommen. 

Hier eine deutsche Arbeitsübersetzung zur Meldung über die wichtigsten 
Maßnahmen (Quelle: Ostausschuss):  

„Die Liste der Fälle, die nicht unter das in der Verordnung festgelegte Ausfuhr-
verbot für Waren fallen, wurde erheblich erweitert. 

Zudem wurde die Verordnung der Regierung der Russischen Föderation Nr. 
390 vom 17.03.2022 die Verordnung der Regierung der Russischen Födera-
tion Nr. 302 vom 06.03.2022 „Über die Einführung eines zeitweiligen Verbots 
der Ausfuhr von medizinischen Gütern, die zuvor in die Russische Föderation 
aus ausländischen Ländern eingeführt wurden, die einen Beschluss über die 
Einführung restriktiver wirtschaftlicher Maßnahmen gegenüber der Russi-
schen Föderation gefasst haben“ aufgehoben. 

Auch an einigen normativen Rechtsakten wurden Änderungen vorgenommen. 

Der Beschluss der Regierung der Russischen Föderation vom 09.03.2022 Nr. 
311 "Über Maßnahmen zur Umsetzung des Erlasses des Präsidenten der 
Russischen Föderation vom 08.03.2022 Nr. 100" wurde geändert. 

Jetzt ist es erlaubt, die in den Sonderwirtschaftszonen (SWZ) auf dem Territo-
rium der Russischen Föderation hergestellten Waren zusammen mit den aus-
ländischen Waren, die in das Verfahren der freien Zollzone überführt wurden, 
zu exportieren; 

Exportmöglichkeiten gibt es zudem für die in den freien Lagern hergestellten 
Waren, die in das Verfahren der freien Zollzone überführt wurden; für Ersatz-
teile und spezielle Ausrüstung, die vorübergehend aus dem Territorium der 
Russischen Föderation exportiert werden und für die Behandlung, den Schutz 
der Waren und die Wartung oder den Betrieb der Fahrzeuge des internationa-
len Verkehrs bestimmt sind; 

Es wird festgelegt, dass das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung auf 
Beschluss der Regierung und in Abstimmung mit dem Ministerium für Indust-
rie und Handel befristete Genehmigungen für die Ausfuhr bestimmter Waren 
erteilen kann, die in der durch das Dekret erstellten Liste aufgeführt sind. 

In einem neuen Wortlaut werden bestimmte Warenpositionen in der Liste be-
stimmter Arten von Gütern aufgeführt, für die ein vorübergehendes Ausfuhr-
verbot verhängt wird. 

Es wird eine neue Liste bestimmter Arten von medizinischen Gütern (Anhang 
6) eingeführt, die im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zur Ausfuhr zu-
gelassen sind. Die Ausfuhrgenehmigungen werden vom Gesundheitsministe-
rium der Russischen Föderation erteilt. 

Die Liste der Fälle, in denen die mit dem Dekret eingeführte Maßnahme nicht 
anwendbar ist, wurde geändert. Es umfasst nun Abchasien und Südossetien 
sowie die DNR und LNR. 

Die vereinfachte Ausfuhr von Waren nach Weißrussland im Rahmen des Uni-
onsstaates ist ebenfalls zulässig. Waren, die in den Sonderwirtschaftszonen 
(SWZ) und den Sonderwirtschaftszonen auf dem Territorium der Russischen 
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Föderation unter Verwendung ausländischer Waren hergestellt werden, die in 
das Verfahren der freien Zollzone überführt werden, usw. 

Es wurde eine neue Ausgabe der Liste der einzelnen Arten von landwirt-
schaftlichen Maschinen und Teilen davon, die einem befristeten genehmi-
gungspflichtigen Ausfuhrverfahren unterliegen, eingeführt (Anhang 1 des Er-
lasses); es wurde eine neue Ausgabe der Liste der einzelnen Arten von 
gewerblichen Waren (Anhang 3) eingeführt. 

Es wurde eine Liste bestimmter Arten von medizinischen Gütern erstellt, für 
die ein vereinfachtes Ausfuhrgenehmigungsverfahren gilt (Anhang 6). 

Die Liste der Dokumente, die zum Nachweis des russischen Ursprungs von 
Waren verwendet werden können, wird erweitert. Ursprünglich konnte nur das 
Ursprungszeugnis nach dem Formblatt ST-1 verwendet werden, jetzt können 
die Lieferanten auch andere Zeugnisse verwenden, die den russischen Ur-
sprung der Waren bestätigen und von einer zur Ausstellung solcher Zeug-
nisse befugten Organisation ausgestellt wurden (z. B. ein Zeugnis nach dem 
Formblatt ST-2), oder eine Bestätigung der Produktion von Industrieerzeug-
nissen in Russland, die vom russischen Ministerium für Industrie und Handel 
in der vorgeschriebenen Weise ausgestellt wurde. Das neue Dekret trat am 
17.03.2022 in Kraft.“ (Quelle: Ostausschuss) 

Gesetzestext: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.03.2022 № 
390 ∙  Официальное опубликование правовых актов ∙ Официальный 
интернет-портал  правовой информации (pravo.gov.ru)  

Hier die russische Meldung dazu: 

Изменения в постановления 311 и 312 Правительства РФ о 
противодействии  иностранным санкциям - Новости таможенного 
законодательства от 18.03.2022 |  Альта-Софт (alta.ru)  

Weiterführende Links (russisch): 

Постановление Правительства РФ от 17.03.2022 № 390 . Таможенные 
документы | 

Альта-Софт (alta.ru)  

Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 № 302 . Таможенные 
документы |  

Альта-Софт (alta.ru)  

Постановление Правительства РФ от 09.03.2022 № 312 . Таможенные 
документы |  

Альта-Софт (alta.ru)  

 

9.2. Exportkontrollen: Genehmigungsverfahren beschlossen 

Am 16. März hat das Ministerium für Industrie und Handel das Verfahren zur 
Erteilung von Genehmigungen für den Export von Industrieprodukten auf den 
Weg gebracht. Danach werden Exportgenehmigungen vom Ministerium juristi-
schen Personen oder Einzelunternehmern auf Antrag ausgestellt. Das Aus-
fuhrgesuch muss in Papierform oder über das staatliche Informationssystem 
der Industrie eingereicht werden. 
 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203170032?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203170032?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203170032?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203170032?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203170032?index=0&rangeSize=1
https://www.alta.ru/laws_news/88091/
https://www.alta.ru/laws_news/88091/
https://www.alta.ru/laws_news/88091/
https://www.alta.ru/laws_news/88091/
https://www.alta.ru/laws_news/88091/
https://www.alta.ru/tamdoc/22ps0390/
https://www.alta.ru/tamdoc/22ps0302/
https://www.alta.ru/tamdoc/22ps0302/
https://www.alta.ru/tamdoc/22ps0302/
https://www.alta.ru/tamdoc/22ps0312/
https://www.alta.ru/tamdoc/22ps0312/
https://www.alta.ru/tamdoc/22ps0312/
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Bei bestimmten Produktgruppen etwa aus dem Agrarbereich, bei Lebensmit-
teln und Straßenbautechnik, Werkzeugmaschinen und Schwermaschinenbau-
produkten sind zusätzliche Daten erforderlich. 

Der beim Ministerium eingegangene Antrag und die eingereichten Unterlagen 
sollen am Tag des Eingangs registriert und innerhalb eines Werktages der zu-
ständigen Abteilung zur Prüfung vorgelegt werden. Die Bearbeitung soll inner-
halb von 5 Werktagen erfolgen. Sind die Papiere unvollständig oder falsch, er-
folgt eine Benachrichtigung zur Klärung. Gründe für die Verweigerung der 
Ausfuhrgenehmigung sind Versäumnisse des Antragstellers, festgestellte Ver-
stöße rechtzeitig zu beseitigen, und (oder) sofern diese Industrieprodukte in 
Russland Mangelware sind. Bei Vorliegen der Antragsvoraussetzungen sen-
det die zuständige Abteilung die Ausfuhrgenehmigung an den Antragsteller. 

 
Postadresse: Ministerium für Industrie und Handel der Russischen Föderation 
MinPromTorg, Presnenskaja-Damm 10, Gebäude 2, Moskau, 125039. / Han-
delsMin (RU), Verfahren zur Erteilung von Ausfuhrgenehmigungen (RU), Be-
schluss Ausfuhrcodes (PDF, RU) 

Quelle: AHK Russland 

 

9.3. Made in Russia: Ausfuhrverbote und Ausnahmen 

Am 17. März 2022 hat Moskau Dekret Nr. 390 verabschiedet, wonach Ände-
rungen an den Regierungsdekreten Nr. 311, 312, 313 vom 9. März 2022 vor-
genommen werden, die ein vorübergehendes Verbot und ein Genehmigungs-
verfahren für den Export bestimmter Waren außerhalb Russlands, 
einschließlich der Ausfuhr in sanktionierende sogenannte „unfreundliche Staa-
ten“ festlegen. 

Die Liste der Dokumente zur Bestätigung des russischen Warenursprungs 
wird erweitert. Ursprünglich konnte lediglich das Ursprungszeugnis im ST-1-
Formular verwendet werden. Nun können Lieferanten ein weiteres Papier von 
einer zur Zertifizierung berechtigten Stelle als Ursprungsnachweis benutzen 
(etwa ein Zertifikat im ST-2-Formular) oder ein Dokument, das die Herstellung 
auf dem Territorium Russlands bestätigt. Waren aus Russland in die „Volksre-
publik Donezk“, die „Volksrepublik Lugansk“, nach Abchasien, Südossetien 
sowie nach Belarus können im Rahmen der Union ohne Einschränkungen ex-
portiert werden. 

Das Ausfuhrverbot gilt nicht für aus Russland ausgeführte Waren, die zuvor 
mit dem Carnet ATA in sein Hoheitsgebiet eingeführt wurden. Dies gilt auch 
für Geräte, die von Medienvertretern, Sportmannschaften und Teilnehmern in-
ternationaler Kongress- und Messeveranstaltungen ebenfalls unter Verwen-
dung des Carnet ATA im Rahmen des Zollverfahrens zur vorübergehenden 
Ausfuhr überführt werden. Das Verbot gilt zudem nicht für Mehrwegverpa-
ckungen. 

Die Regierung kann befristete Exportgenehmigungen für bestimmte gelistete 
Waren erteilen. Die erfolgt basierend auf Vorschlägen föderaler Exekutivbe-
hörden, die mit dem russischen Ministerium für Industrie und Handel und dem 
russischen Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung abgestimmt sind. 

Das Ausfuhrverbot gilt nicht für Waren, die im Rahmen des internationalen 
Transitluftverkehrs über das Gebiet der Russischen Föderation in Drittländer 
exportiert werden, vorbehaltlich im Dekret festgelegter Bedingungen. Darüber 
hinaus wird der Anhang Nr. 2 der Regierungsverordnung Nr. 313 um die 

https://elinkeu.clickdimensions.
https://elinkeu.clickdimensions.
https://elinkeu.clickdimensions._cnD3w
https://elinkeu.clickdimensions._oFGwukICjfy5MvfQ
https://elinkeu.clickdimensions._oFGwukICjfy5MvfQ


 

 

Russland-Update 

Seite 10 von 19 

folgenden Warenklassifikationscodes ergänzt: 7204 21 100 0; 7204 21 900 0; 
7204 29 000 0; 8101 97. / Pravo.gov (RU), HandelsMin (RU) 

Quelle: AHK Russland 

9.4. Exportstopp für Weizen und Zucker 

Am 14. März hat die russische Regierung ein vorübergehendes Ausfuhrverbot 
für Zucker und Getreide (Weizen, Roggen, Gerste und Mais) eingeführt. Der 
Lieferstopp für Getreide gilt bis zum 30. Juni, der für Zucker bis zum 31. Au-
gust 2022. Es gibt allerdings eine Reihe von Ausnahmen, etwa im Rahmen 
humanitärer Hilfe sowie für den internationalen Transitverkehr. / RegRu (RU) 

Quelle: AHK Russland 

 

9.5. Weiteres Gesetz zu Devisenregulierung 

Am 18. März 2022 hat Präsident Putin weitere Maßnahmen zur Devisenregu-
lierung erlassen (Erlass Nr. 126 „Über zusätzliche vorübergehende wirtschaftli-
che Maßnahmen zur Sicherung der Finanzstabilität der Russischen Föderation im 
Bereich der Devisenregulierung“), zur Stabilisierung des Finanzsektors in Russ-
land. Diese zusätzlichen Maßnahmen treffen vor allem Unternehmen aus 
„feindseligen“ Staaten. 

Das neue Dekret enthält ein vorübergehendes neues Verfahren zur Erfüllung 
von Verpflichtungen gegenüber bestimmten ausländischen Gläubigern. So 
verbietet das Dokument vorübergehend bestimmte Transaktionen ohne Ge-
nehmigung der Zentralbank (Genehmigungspflicht). Weiterhin erhält die Zent-
ralbank die Befugnis, die Höhe des Geldbetrags für Überweisungen an aus-
ländische Unternehmen und Einzelpersonen zu beschränken. Sie kann 
zudem einer gebietsansässigen Person die Erlaubnis erteilen, die Anforderun-
gen zum Devisenzwangsumtausch des Präsidialerlasses Nr. 79 vom 28. Feb-
ruar 2022 innerhalb einer anderen als der vorgesehenen Frist zu erfüllen oder 
den obligatorischen Umtausch gar nicht durchzuführen. Der Erlass trat am 
Tag seiner offiziellen Veröffentlichung (18. März 2022) in Kraft. 

Detaillierte Ausführungen finden Sie auf Deutsch auf der Seite der GTAI.  

Ausführungen zu den bereits zuvor eingeführten Kapitalverkehrskontrollen 
durch den Präsidialerlass Nr. 79 vom 28. Februar 2022 finden Sie hier. 

 

9.6. Strafen für „Aufrufe“ zu Sanktionen 

Als Reaktion auf die weitreichenden Sanktionen, die von verschiedenen Re-
gierungen gegen Russland verhängt wurden, hat Russland einen Passus im 
Strafgesetzbuch angepasst, der unter anderem die Forderung nach Sanktio-
nen gegen Russland unter Strafe stellt. 

Hintergrund 

Am 4. März trat das russische „Föderale Gesetz ‚Über Änderungen im Straf-
gesetz der RF und in Art. 31 und 151 des Strafprozessgesetzes der RF‘“ in 
Kraft. 

Das Gesetz beinhaltete zunächst eine Ergänzung des Art. 207/3 des damals 
bereits bestehenden russischen Strafgesetzes, die finanzielle oder Freiheits-
strafen vorsieht für „öffentliche Verbreitung nachweislich falscher Informatio-
nen über den Einsatz der bewaffneten Kräfte der RF“, darunter auch 

https://elinkeu.clickdimensions.
https://elinkeu.clickdimensions.-G0kCct_TXw
https://elinkeu.clickdimensions.
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fkremlin.ru%2Fevents%2Fpresident%2Fnews%2F68015&data=04%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7C6449eb2c1193476c8d7808da0b3124c1%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637834602931486017%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NASpKPcwXfSdvbd8eYB%2Fpg%2BIxkYAFGXzdePmEY4VcQE%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fkremlin.ru%2Fevents%2Fpresident%2Fnews%2F68015&data=04%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7C6449eb2c1193476c8d7808da0b3124c1%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637834602931486017%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NASpKPcwXfSdvbd8eYB%2Fpg%2BIxkYAFGXzdePmEY4VcQE%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fkremlin.ru%2Fevents%2Fpresident%2Fnews%2F68015&data=04%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7C6449eb2c1193476c8d7808da0b3124c1%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637834602931486017%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NASpKPcwXfSdvbd8eYB%2Fpg%2BIxkYAFGXzdePmEY4VcQE%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gtai.de%2Fde%2Ftrade%2Frussland%2Fwirtschaftsumfeld%2Fzusaetzliche-kapitalverkehrskontrollen-vom-18-maerz-2022-816588&data=04%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7C6449eb2c1193476c8d7808da0b3124c1%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637834602931486017%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Qq6WMy56WM5GIHCv63ak%2BxdWpdIf6bAmT9RvC%2F1TAj8%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gtai.de%2Fde%2Ftrade%2Frussland%2Fwirtschaftsumfeld%2Frusslands-gegensanktionen-sollen-kapitalabfluss-verhindern-809856&data=04%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7C6449eb2c1193476c8d7808da0b3124c1%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637834602931486017%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hPxY6Ce%2F37EVBfgyiaQfW5omW%2FWXoEGuFXkFZPnwEns%3D&reserved=0
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„nachweislich falsche Informationen mit Angaben über den Einsatz der Streit-
kräfte der RF mit dem Ziel der Verteidigung der Interessen Russlands und 
seiner Bürger, der Sicherung des internationalen Friedens und der Sicher-
heit“. Ebenfalls aufgenommen wurde eine Ergänzung zu Art. 280/3 des Straf-
gesetzes, die ebenfalls Geld- oder Freiheitsstrafen vorsieht für „öffentliche 
Handlungen, die auf die Diskreditierung des Einsatzes der Streitkräfte der RF 
mit dem Ziel des Schutzes der Interessen der RF und ihrer Bürger, zur Erhal-
tung des internationalen Friedens und der Sicherheit“ gerichtet sind. Dazu 
zählen auch „öffentliche Aufrufe zur Verhinderung des Einsatzes der Streit-
kräfte zu diesen Zielen“. 

Neue Entwicklung 

Kapitel 29 des Strafgesetzes wird jetzt zusätzlich mit einem Artikel 284/2 er-
gänzt, der „Aufrufe zur Einführung beschränkender Maßnahmen bzgl. der 
RF“ unter Strafe stellt. Gemeint sind damit „Aufrufe“ an andere Staaten, Staa-
tenverbünde und internationale Einrichtungen zu „Maßnahmen einschränken-
den Charakters, die sich in der Einführung oder Verlängerung politischer oder 
wirtschaftlicher Sanktionen“ bezüglich der Russischen Föderation (RF) sowie 
physischen oder juristischen Personen der RF äußern. Voraussetzung ist 
eine administrative Bestrafung für denselben Sachverhalt innerhalb der ver-
gangenen zwölf Monate. Das Strafmaß reicht bis zu 500.000 Rubel (aktuell 
ca. 4.400 Euro) oder bis zu drei Jahreseinkommen, sieht aber auch Frei-
heitseinschränkungen, Zwangsarbeit und Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren 
vor. 

Quelle:  

Федеральный закон от 04.03.2022 № 32-ФЗ ∙ Официальное 
опу6ликование правовых актов ∙ Официальный интернет-портал 
правовой информации (pravo.gov.ru)  

Quelle: Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft 

 

9.7. GTAI: 60 Unternehmen in Russland von Enteignung bedroht 

Laut einem Beitrag von GTAI hat Russland eine Liste mit 60 Unternehmen 
veröffentlicht, die von einer möglichen Enteignung bedroht sind. Der Beitrag 
ist einsehbar unter: 

Russland listet 60 ausländische Tochterfirmen für Zwangsverwaltung | Wirt-
schaftsumfeld |  Russland | Sanktionen (gtai.de) 

Der Beitrag basiert auf folgendem Bericht 

Iswestija 

Die Liste ist nicht abschließend. 

 

9.8. Höhere Gewalt bei Unmöglichkeit 

Seit dem 10. März bescheinigt die Handels- und Industriekammer Russlands, 
die größte nationale nichtstaatliche Unternehmensvereinigung des Landes, 
unentgeltlich Umstände „Höherer Gewalt“ für Vereinbarungen und Verträge im 
Rahmen inländischer Geschäftstätigkeit sowie Außenhandelsgeschäfte (Ex-
porte aus Russland). Dieser Service wird von der Moskauer Zentrale der IHK 
Russland vorerst bis einschließlich dem 30. April 2022 für russische juristische 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203040007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203040007
https://www.gtai.de/de/trade/russland/wirtschaftsumfeld/russland-listet-60-auslaendische-tochterfirmen-fuer-zwangsverwaltung-816652#toc-anchor--1
https://www.gtai.de/de/trade/russland/wirtschaftsumfeld/russland-listet-60-auslaendische-tochterfirmen-fuer-zwangsverwaltung-816652#toc-anchor--1
https://www.gtai.de/de/trade/russland/wirtschaftsumfeld/russland-listet-60-auslaendische-tochterfirmen-fuer-zwangsverwaltung-816652#toc-anchor--1
https://iz.ru/1302920/2022-03-10/v-rossii-sozdan-perechen-iz-60-kompanii-pretendentov-na-natcionalizatciiu
https://iz.ru/1302920/2022-03-10/v-rossii-sozdan-perechen-iz-60-kompanii-pretendentov-na-natcionalizatciiu
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Personen und Unternehmen jeglicher Rechtsform zur Verfügung gestellt. / 
Garant (RU), HIK (DE) 

Quelle: AHK Russland 

 

9.9. Warten auf das „Enteignungsgesetz“ 

Die gtai hat eine lange Analyse zum geplanten russischen „Enteignungsgesetz“ 

veröffentlicht. Der Gesetzentwurf wurde nach Informationen des Ostausschusses 
im vorliegenden letzten Stand laut russischer Medien zwar inzwischen von der 
russischen Zentralbank genehmigt, allerdings unter der Bedingung, dass der Ent-

wurf noch angepasst wird. Der Entwurf wird offenbar derzeit noch vom Wirt-
schaftsministerium ausgearbeitet. 

Eine Analyse der gtai zum Gesetzentwurf von Edda Wolf (GTAI): 

Russland führt Zwangsverwaltung von Unternehmen ein | Wirtschaftsumfeld | 
Russland |  Sanktionen (gtai.de) 

 

9.10. Übersicht von Business Europe zu den 
Gegenmaßnahmen Russlands gegen westliche Sanktionen seit 
Kriegsbeginn (dt. Arbeitsübersetzung) 

1.  Einschränkung der Möglichkeit, Devisen ins Ausland zu transferieren.             
Unter anderem:  

 die Exporteure müssen ab dem 1. Januar 2022 80 % der gutge-
schriebenen Deviseneinnahmen verkaufen 

 das Verfahren für den Verkauf von Fremdwährungen durch Export-
eure wird von der russischen Zentralbank festgelegt 

 In Russland ansässige Personen dürfen keine ausländischen Kre-
dite in Fremdwährung vergeben und keine Fremdwährung auf 
Bankkonten außerhalb Russlands einzahlen. 

2.  Einschränkung der Möglichkeit, dass ausländische Investoren / auslän-
disches Kapital das Land verlassen. Unter anderem: 

 
 Sonderbestimmungen für Transaktionen zur Gewährung von Kredi-

ten und Darlehen (in Rubel) sowie für Transaktionen, die zur Ent-
stehung von Eigentum an Wertpapieren und Immobilien führen 

 Genehmigungen müssen von der Regierungskommission für die 
Kontrolle ausländischer Investitionen in der Russischen Födera-
tion erteilt werden 

 ist seit dem 2. März 2022 die Ausfuhr aus der Russischen Födera-
tion von Bargeld in ausländischer Währung und (oder) von Geldin-
strumenten in ausländischer Währung in einem Betrag, der den Ge-
genwert von 10.000 US-Dollar übersteigt und zu dem am Tag der 
Ausfuhr geltenden offiziellen Wechselkurs der Zentralbank der Rus-
sischen Föderation berechnet wird, verboten 

3.  Gesetzentwurf über die externe Verwaltung von Unternehmen unter 
ausländischer Kontrolle: 

 

https://elinkeu.clickdimensions._VGqenLDn8E5Zw
https://elinkeu.clickdimensions.com/c/7/eyJhaSI6NjYxMDkyMTYsImUiOiJncmVnb3Iud29sZkBiZ2EuZGUiLCJyaSI6ImNvbnRhY3QtMWZmZGM2NDEwNzVmZTcxMTgxMDVlMDA3MWI2ZWU1NzEtZTViZDM2YjMwNjEwNDNiZGE5ODExNTMzYjdmMmMxMDIiLCJycSI6InAxLWIyMjA4MC1mMTNhYzdhYmJjNjk0OTZiYTAwODYzZDYyYWMyYzI1OCIsInBoIjpudWxsLCJtIjpmYWxzZSwidWkiOiIxMSIsInVuIjoiIiwidSI6Imh0dHBzOi8vd3d3Lmhpay1ydXNzbGFuZC5kZS9oYW5kZWxzLXVuZC1pbmR1c3RyaWVrYW1tZXItZGVyLXJ1c3Npc2NoZW4tZm9lZGVyYXRpb24tc3RlbGx0LWJlc2NoZWluaWd1bmdlbi1mdWVyLWhvZWhlcmUtZ2V3YWx0LWF1cy8_X2NsZGVlPVozSmxaMjl5TG5kdmJHWkFZbWRoTG1SbCZyZWNpcGllbnRpZD1jb250YWN0LTFmZmRjNjQxMDc1ZmU3MTE4MTA1ZTAwNzFiNmVlNTcxLWU1YmQzNmIzMDYxMDQzYmRhOTgxMTUzM2I3ZjJjMTAyJnV0bV9zb3VyY2U9Q2xpY2tEaW1lbnNpb25zJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPSVEMCVBMSVEMCVCMCVEMCVCRCVEMCVCQSVEMSU4NiVEMCVCOCVEMCVCRSVEMCVCRCVEMCVCRCVEMSU4QiVEMCVCOSUyMCVEMCVCMSVEMSU4MCVEMCVCOCVEMSU4NCVEMCVCOCVEMCVCRCVEMCVCMyUyMDIwMjImZXNpZD0zOGI4ZmI1ZC0zNGE5LWVjMTEtOTgzZi02MDQ1YmQ4YjI3YjIifQ/C-GOhxdSkvZk4_E2hcsX5A
https://www.gtai.de/de/trade/russland/wirtschaftsumfeld/russland-fuehrt-zwangsverwaltung-von-unternehmen-ein-810328
https://www.gtai.de/de/trade/russland/wirtschaftsumfeld/russland-fuehrt-zwangsverwaltung-von-unternehmen-ein-810328
https://www.gtai.de/de/trade/russland/wirtschaftsumfeld/russland-fuehrt-zwangsverwaltung-von-unternehmen-ein-810328
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 Wenn ein ausländischer Investor Schritte unternimmt, die darauf hindeu-
ten, dass er die Absicht hat, seine russische Tochtergesellschaft aufzu-
geben, abzuwickeln, zu liquidieren oder ihre Tätigkeit einzustellen, haben 
die russischen Behörden das Recht, eine externe Verwaltung einzufüh-
ren und das Unternehmen schließlich an einen russischen Investor zu 
übertragen. 

4.  Genehmigung einer Liste unfreundlicher Länder, zu denen Albanien, Andorra, 
Australien, Kanada, Gibraltar, Japan, Liechtenstein, die Mitgliedstaaten der 
EU, Island, Mikronesien, Monaco, Montenegro, Neuseeland, Norwegen, Nord-
mazedonien, die Republik Korea, San Marino, Singapur, die Schweiz, Tai-
wan, das Vereinigte Königreich (einschließlich der Britischen Jungfernin-
seln), die Ukraine und die USA gehören. 

5.  Gesetzgebung, die vorschreibt, dass alle Transaktionen und Geschäfte russi-
scher Unternehmen mit Bürgern und Firmen aus Ländern, die Russland nicht 
freundlich gesinnt sind, von der Regierungskommission für die Kontrolle aus-
ländischer Investitionen genehmigt werden müssen. Es wird ein Verfahren ein-
geführt, nach dem ein in Russland ansässiges Unternehmen oder ein ausländi-
sches Unternehmen aus einem nicht-freundlichen Land die Genehmigung zur 
Durchführung solcher Geschäfte oder Operationen beantragen muss. Dieser 
Antrag muss umfassende Informationen über den Antragsteller enthalten, ein-
schließlich eines Dokuments über die wirtschaftlichen Eigentümer des Unter-
nehmens. Die Kommission prüft dann jeden einzelnen Fall und trifft eine Ent-
scheidung über die Genehmigung oder Ablehnung der Transaktionen oder 
Operationen. Es können auch Bedingungen für die Genehmigung der Transak-
tionen oder Vorgänge festgelegt werden. 

6.  Ausweitung des Gesetzes, das die Beschlagnahme von Vermögenswerten 
von Ausländern erlaubt. Während früher die Beschränkungen des Gesetzes 
nur auf US-Bürger angewandt werden konnten, gilt es jetzt für alle Ausländer 
und Staatenlose. Zu diesen Beschränkungen gehören:  

 Verbot der Einreise nach Russland;  
 Beschlagnahme von Finanz- und anderen Vermögenswerten in Russ-

land;  
 Verbot jeglicher Transaktionen mit Eigentum und Investitionen von Bür-

gern, gegen die Beschränkungen verhängt wurden;  
 Verbot der Veräußerung von auf russischem Hoheitsgebiet befindli-

chem Eigentum;  
 Aussetzung der Tätigkeit von juristischen Personen, die unter der Kon-

trolle dieser Bürger stehen, in Russland;  
 Aussetzung ihrer Befugnisse in den Vorständen oder anderen Lei-

tungsgremien von auf russischem Hoheitsgebiet eingetragenen Or-
ganisationen. 

7.  Visa und Mastercard haben die Aussetzung ihrer Aktivitäten in Russland an-
gekündigt, was bedeutet, dass die in Russland ausgestellten Karten im Aus-
land nicht mehr funktionieren und die im Ausland ausgestellten Karten in 
Russland nicht mehr funktionieren. Die von russischen Banken ausgegebenen 
Karten, die innerhalb Russlands verwendet werden, sind davon nicht betrof-
fen. Die russische Zentralbank hat weitere Angaben gemacht, auch zur Ver-
wendung russischer Mir-Karten im Ausland. 



 

 

Russland-Update 

Seite 14 von 19 

8.  Patentverzicht: Der Regierungserlass Nr. 299 vom 6. März 2022 erlaubt 
die Nutzung von Patenten, die Patentinhabern aus unfreundlichen Ländern 
gehören, ohne deren Zustimmung und ohne Zahlung von Lizenzgebühren. 

9.  Liste der Waren und Ausrüstungen, deren Ausfuhr aus Russland vorüberge-
hend verboten ist: Der Beschluss gilt bis Ende 2022 und umfasst: Technologie, 
Telekommunikation, medizinische Geräte, Fahrzeuge, landwirtschaftliche Ma-
schinen, elektrische Geräte - insgesamt mehr als 200 Produkte, darunter Ei-
senbahnwaggons und Lokomotiven, Container, Turbinen, Metall- und Steinbe-
arbeitungsmaschinen, Monitore, Projektoren, Konsolen und Panels. Die 
Ausfuhr dieser Güter ist vorübergehend auf alle Länder beschränkt, mit 
Ausnahme der Mitgliedstaaten der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU), 
Abchasien und Südossetien. Für die letztgenannten Länder gilt ein Geneh-
migungsverfahren für die Ausfuhr, das durch einen separaten Regierungs-
erlass genehmigt wird. Darüber hinaus wird mit dem Erlass die Ausfuhr be-
stimmter Holzarten aus Russland vorübergehend eingeschränkt. Sie ist in 
Ländern verboten, die unfreundliche Handlungen begangen haben. Auch 
dieser Beschluss gilt bis zum Ende des Jahres. 

10. Darüber hinaus wurde eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, um     
Unternehmen und Bürger angesichts der Sanktionen zu unterstützen, da-
runter: Abschaffung der Inspektionen für kleine und mittlere Unternehmen 
und IT-Firmen; Vereinfachung der Bedingungen und des Verfahrens für 
das öffentliche Beschaffungswesen; Möglichkeit für die Regierung, eine 
zusätzliche Indexierung der Versicherungsrenten, des Rentenkoeffizien-
ten und der festen Rentenzahlung vorzunehmen; Vereinfachung des Ver-
fahrens für den Erwerb von Arzneimitteln, Ermächtigung des Kabinetts zur 
Anpassung der Zulassungsanforderungen für pharmazeutische Tätigkei-
ten, es bestehen Beschränkungen für die Ausfuhr bestimmter Arzneimittel 
aus Russland; Möglichkeit für die Regierung, die Regeln für die Zulassung 
zu Hochschulen für Russen anzupassen, die Schwierigkeiten mit dem 
Studium im Ausland haben. 

 

10. Sanktionen weiterer Länder 

10.1. Australien 

Am 18. März hat Australien Sanktionen gegen 11 russische Banken und Re-
gierungsbehörden verhängt, die an Staatsschulden (Staatsanleihen) beteiligt 
sind: 

 Nationaler Wohlfahrtsfonds Russlands 
 Finanzministerium der Russischen Föderation 
 Sberbank 
 Gasprombank 
 VEB.RF 
 VTB 
 Rosselchosbank 
 Sowkombank 
 Novikombank 
 Alfa-Bank 
 Moskauer Kreditbank. 
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Die australischen Behörden haben ihrer Sanktionsliste zudem die beiden Oli-
garchen Oleg Deripaska und Wiktor Wekselberg hinzugefügt. / RBC (RU), Au-
ßenMin AU (EN) 

Am 20. März hat die australische Regierung ein Ausfuhrverbot für Alumini-
umerze und Bauxit verhängt. Russland beziehe knapp 20% seines Alumini-
umerzbedarfs aus Australien, erklärte die Regierung in Canberra in einer ge-
meinsamen Erklärung mehrerer Ministerien, einschließlich des Büros von 
Ministerpräsident Scott Morrison. Dadurch werde Russlands Kapazität zur 
Herstellung von Aluminium, das für Russland ein wichtiges Exportgut ist, ein-
geschränkt. Erfasst sind so die russische Rüstungsindustrie, Automobilprodu-
zenten, die Luft- und Raumfahrtindustrie, der Maschinen- und Bausektor. / 
RBC (RU), AußenMin AU (EN) 

Quelle: AHK Russland 

10.2. Neuseeland 

Am 18. März hat die neuseeländische Regierung ein Einreiseverbot gegen 
364 Russen verhängt. Wellington sanktioniert Präsident Wladimir Putin, Pre-
mier Michail Mischustin, Außenminister Sergej Lawrow und weitere Mitglieder 
des Sicherheitsrates der Russischen Föderation (10 Personen). Sämtliche 
Vermögenswerte dieser Personen werden eingefroren. Zudem besteht ein 
Einreiseverbot für deren Schiffe und Flugzeuge.  

Die Sanktionsliste umfasst auch alle Abgeordneten der Staatsduma, die für 
die Anerkennung der Unabhängigkeit der selbsternannten „Volksrepubliken 
Donezk und Lugansk“ gestimmt haben, sowie Geschäftsleute, Persönlichkei-
ten des öffentlichen Lebens und Journalisten. Der Mittelstandsbank 
Promswjasbank und 18 weiteren Organisationen wurden ebenfalls Beschrän-
kungen auferlegt: Alle Vermögenswerte sind eingefroren, alle Transaktio-
nen mit ihnen untersagt. In den kommenden Wochen sollen weitere Sanktio-
nen beschlossen werden. / Kommersant (RU), AußenMin NZ (EN) 

Quelle: AHK Russland 

 

10.3. Norwegen 

Am 18. März hat sich Norwegen einem Teil der von der Europäischen Union 
verhängten Sanktionen gegen Russland angeschlossen. Es geht dabei um die 
drei bis zum 9. März beschlossenen EU-Sanktionspakete. Das vierte Sankti-
onspaket, das am 15. März von der EU beschlossen wurde, werde derzeit von 
den norwegischen Behörden geprüft. Die russischen Staatssender RT und 
Sputnik sind von Oslo noch nicht verboten worden. 
 
Die norwegischen Sanktionen zielen auf Russlands Finanz-, Energie-, Trans-
port-, Technologie- und Rüstungssektor ab und beinhalten restriktive Maßnah-
men gegen „Hunderte“ von Einzelpersonen und Organisationen, hieß es aus 
dem Außenministerium. Betont wurde, dass die Verletzung der restriktiven 
Maßnahmen eine Straftat sei. Die Handelsbeschränkungen würden „weitrei-
chende Auswirkungen“ auf etliche norwegische Unternehmen haben, insbe-
sondere der östlichen Finnmark-Region, die an Russland grenzt. / RBC (RU), 
RegNOR (EN) 

Quelle: AHK Russland 
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10.4. Japan 

Am 18. März hat Japan Sanktionen gegen 15 natürliche und 9 juristische 
Personen aus Russland verhängt: ihre Vermögenswerte werden eingefroren, 
zudem wird ihnen die Durchführung von Finanztransaktionen untersagt. 

Betroffen sind die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa und 
die acht stellvertretenden Verteidigungsminister, Alexej Kriworutschko, Timur 
Iwanow, Junus-Bek Jewkurow, Dimitrij Bulgakow, Juri Sadowenko, Nikolaj 
Pankow, Ruslan Tsalikow und Gennadij Schidko. 

Persönliche Sanktionen betreffen zudem Direktor Dimitrij Schugajew vom Fö-
deralen Dienst für militärisch-technische Zusammenarbeit, Igor Kostjukow 
vom Generalstab der russischen Streitkräfte sowie Generaldirektor Alexander 
Michejew vom staatlichen Rüstungslieferanten Rosoboronexport, zudem die 
Ex-Frau des Chefs vom Mineralölunternehmen Rosneft Igor Setschin, Marina 
Setschina, sowie den Oligarchen und Senator Suleiman Kerimow und Ge-
schäftsmann Andrej Skotsch. 

Folgende Unternehmen wurden sanktioniert: 

 Rosoboronexport 
 Russian Helicopters 
 United Aircraft Corporation (UAC), 
 Rosneft-Aero, 
 Wyssokototschnyje Kompleksy (Rüstungsholding) 
 Maschinenbauwerk Kurgan 
 Uralwagonsawod 
 United Shipbuilding Corporation (USC) /  

Interfax (RU), AußenMin JPN (EN) 

Quelle: AHK Russland 

 

10.5. USA 

Linksammlung zu den US-Sanktionen gegen Russland 

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0602  

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-ac-
tions/20220221_33 https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0608  

https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-re-
leases/2914-2022-02-24-bis-russia-rule-press-release-and-tweets-final/file  

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/24/fact-
sheet-joined-by-allies-and-partners-the-united-states-imposes-devastating-costs-
on-russia/  

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0610  

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/03/08/execut-
ive-order-on-use-of-project-labor-agreements-for-federal-construction-projects-2/  

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-relea-

ses/2022/03/08/message-to-the-congress-on-prohibiting-certain-imports-and-

new-investments-with-respect-to-continued-russian-federation-efforts-to-un-

dermine-the-sovereignty-and-territorial-integrity-of-ukraine/  
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https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-relea-

ses/2022/03/08/fact-sheet-united-states-bans-imports-of-russian-oil-lique-

fied-natural-gas-and-coal/  

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0641 

 

10.6. Großbritannien 

Linksammlung zu den Sanktionen Großbritanniens gegen Russland 

https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-ukraine-so-
vereignty-and-territorial-integrity  

https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-ukraine-so-
vereignty-and-territorial-integrity  

https://www.gov.uk/government/news/uk-to-phase-out-russian-oil-imports  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/up-
loads/attachment data/file/1060764/Notice_Russia_150322.pdf  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/up-
loads/attachment data/file/1060263/Notice_Russia_110322.pdf  

https://www.gov.uk/government/news/uk-cuts-off-export-finance-support-to-
russia-and-belarus  

https://www.gov.uk/government/news/uk-announces-new-economic-sanc-
tions-against-russia 

 

11. Wirtschaftliche Indikatoren zu den Auswirkungen der Sanktionen 

 Rubelkurs: Entwicklung des Wechselkurses des russischen Rubels in 
Euro von März 2020 bis März 2022 (100 Rubel in Euro) 

 Preisentwicklung der wichtigsten Rohstoffe 

 Rohölpreisentwicklung: Die beiden wichtigsten Erdölsorten Brent und 
West Texas Intermediate (WTI) markieren heute erneut mehrjährige 
Höchststände. 

 

12. Veranstaltungshinweise 

 DGAP Morning Briefing zur Russland-Krise findet jede Woche Don-
nerstag von 8.30 bis 9.30 Uhr statt 

 Euler Hermes AG: Wöchentliches Online-Event: Deckungspraxis Russ-
land und Belarus – Merken Sie sich die nächsten Termine schon vor: je-
den Mittwoch von 08:30 - 09:30 Uhr am 30. März 2022. 

 Online-Diskussion des Zentrums Liberale Moderne und der Münch-
ner Sicherheitskonferenz zum Thema „Russland und der Westen – Wie 
umgehen mit einem repressiven und konfrontativen Russland?“ am 24. 
März um 19 Uhr 

 NATO-Sondergipfel am 24. März in Brüssel zum Thema Russland-Uk-
raine: Livestream und weitere Informationen 
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https://dgap.org/en/node/36664
https://www.agaportal.de/veranstaltungen/events/online-event-deckungspraxis-20220316
https://www.powr.io/event-registration-form/i/31727458#page
https://www.nato.int/
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_193325.htm
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 2. Bremer Exportkontroll-Tag am 5. Mai 2022, 

Die Handelskammer Bremen lädt, mit Unterstützung des Bremer Außen-
handelsverbandes (BAV) und des Bundesverbandes des Deutschen Ex-
porthandels e.V. (BDEx), herzlich ein – zu Information, Diskussion und 
Netzwerk beim 2. Bremer Exportkontroll-Tag am 5. Mai 2022, 13 bis 18 
Uhr und anschließendem Get-together.  

Weitere Informationen unter: 2. Bremer Exportkontroll-Tag am 5. Mai 
2022 - Handelskammer Bremen - IHK für Bremen und Bremerhaven (han-
delskammer-bremen.de) 

 

13. Weitere Quellen 

 Website der Europäischen Kommission zu den EU-Sanktionen gegen 
Russland 

 Tägliche Neuentwicklungen des EU-Rechts im EU-Amtsblatt 

 Q&A des BMWK zu den Russland Sanktionen 

 Q&A der Bundesbank zu den Finanzsanktionen: Russland / Ukraine | 
Deutsche Bundesbank  

 Sanktionsbriefing der AHK Russland 

 Sanktionsübersicht der GTAI 

 Informationen zu Sanktionsmaßnahmen auf der Seite des BAFA 

 BAFA-Hotline zum Russland Embargo: 06196 908-1237 

 FAQ zu den US-Sanktionen des OFAC 

 Sanktions-Updates des Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft 

 Sanktionstracker des Journalisten-Netzwerk Correctiv 

 Sanktionsübersicht auf der Website der Kanzlei Graf von Westphalen 

 BDA-Leitfaden zu aufenthaltsrechtlichen, arbeitsrechtlichen und sozialver-
sicherungsrechtlichen Fragen in der aktuellen Situation 

 Informationsseite der Deutschen Bank zur Lage in Osteuropa: FAQ zu 
den aktuellen Finanzsanktionen 

 Studie des ifo-Institut zu den Auswirkungen eines Energieembargos ge-
gen Russland auf die deutsche Wirtschaft  

 Statistiken des Statistischen Bundesamt zur Wirtschaft in Russland und 
der Ukraine 

 Handlungsempfehlungen der GTAI für deutsche Unternehmen mit Russ-
land-Geschäft 

 Zoll informiert über Auswirkungen der Ukrainekrise 

 Finanz-Sanktionsliste des Justizportals des Bundes und der Länder 

 IHK Düsseldorf Prüfschema – Güterlieferungen nach Russland 

 Die Deutsche Bank hat eine Informationsseite zur Lage in Osteuropa er-
stellt, auf der sie Fragen zu den aktuellen Finanzsanktionen beantwortet. 
Mehr Informationen finden Sie unter den folgenden Links: 

https://www.handelskammer-bremen.de/beraten-informieren2/auwi/exportkontrolle/neuer-inhalt2-bremer-exportkontroll-tag-am-5-mai-2022-5398014
https://www.handelskammer-bremen.de/beraten-informieren2/auwi/exportkontrolle/neuer-inhalt2-bremer-exportkontroll-tag-am-5-mai-2022-5398014
https://www.handelskammer-bremen.de/beraten-informieren2/auwi/exportkontrolle/neuer-inhalt2-bremer-exportkontroll-tag-am-5-mai-2022-5398014
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-sanctions-against-russia-following-invasion-ukraine_en
https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=de
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/FAQ/Sanktionen-Russland/faq-russland-sanktionen.html
https://www.bundesbank.de/de/service/finanzsanktionen/sanktionsregimes/russland-ukraine--610842
https://www.bundesbank.de/de/service/finanzsanktionen/sanktionsregimes/russland-ukraine--610842
https://russland.ahk.de/infothek/newsletter/sanktionsbriefing
https://www.gtai.de/de/trade/russland/zoll/gtai-special-russland-sanktionen-65188
https://www.bafa.de/DE/Aussenwirtschaft/Ausfuhrkontrolle/Embargos/Russland/russland_node.html
https://www.bafa.de/DE/Aussenwirtschaft/Ausfuhrkontrolle/Embargos/Russland/russland_node.html
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/faq/added/2022-03-02
https://www.ost-ausschuss.de/de/oa-update-sanktionen
https://correctiv.org/aktuelles/2022/02/28/sanktionstracker-aktuelle-sanktionen-gegen-russland%E2%80%8B/
https://www.gvw.com/aktuelles/blog/detail/neue-russlandsanktionen-was-jetzt-kommt
https://arbeitgeber.de/krieg-in-der-ukraine-faq-der-bda-zu-aktuellen-themen/
https://www.deutsche-bank.de/ub/lp/helpdesk-osteuropa/auswirkungen.html
https://www.ifo.de/en/publikationen/2022/working-paper/what-if-economic-effects-germany-stop-energy-imports-russia
https://www.destatis.de/DE/Im-Fokus/Ukraine/_inhalt.html
https://www.gtai.de/de/trade/russland/wirtschaftsumfeld/handlungsempfehlungen-fuer-unternehmen-809462
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/Ukrainekrise/ukrainekrise_node.html
https://justiz.de/onlinedienste/finanz_sanktionsliste/index.php
https://www.duesseldorf.ihk.de/aussenwirtschaft/zoll-und-aussenwirtschaftsrecht/internationale-handelspolitik3/eu-weitet-sanktionen-gegenueber-russland-aus-5435724
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Lage in Osteuropa: Wichtige Informationen für Unternehmen – Deut-

sche Bank (deutsche-bank.de)  

Situation Russland-Ukraine: Auswirkungen auf Ihr Geschäft – Deutsche 
Bank (deutsche-bank.de) 

 

14. Haftungsausschluss 

Die im Dokument zusammengestellten Informationen dienen nur der allgemei-
nen Information und nicht der Beratung in konkreten Fällen. Der BGA über-
nimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder 
Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den 
BGA, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die 
durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. 
durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht 
wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern unsererseits kein nach-
weislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.  

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten (Hyperlinks), die 
außerhalb unseres Verantwortungsbereiches liegen, würde eine Haftungsver-
pflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der BGA von den 
Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die 
Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der BGA erklärt hiermit 
ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf 
den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige 
Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Sei-
ten hat der BGA keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit aus-
drücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der 
Linksetzung verändert wurden. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige In-
halte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung 
solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter 
der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die 
jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. 

https://www.deutsche-bank.de/ub/lp/helpdesk-osteuropa.html
https://www.deutsche-bank.de/ub/lp/helpdesk-osteuropa.html
https://www.deutsche-bank.de/ub/lp/helpdesk-osteuropa/auswirkungen.html
https://www.deutsche-bank.de/ub/lp/helpdesk-osteuropa/auswirkungen.html
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